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ANFORDERUNGSPROFIL 
 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 

Stand: 11/25 erstellt von (Stellenzeichen) : Jobcenter BL41 

 

Dienststelle: 

 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Abteilung Bürgerdienste und Soziales 

 

Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 

Geschäftsführung / Bearbeitungsstelle Sozialgerichtsgesetz 

DG Goslarer Ufer 37, 10589 Berlin 

 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Sachbearbeitung in der Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II 

 

 Bearbeitung von Widerspruchsangelegenheiten und Klagen nach dem SGG im Bereich 

SGB II 

 Vertretung vor den Sozialgerichten, soweit nicht durch die/den Erste/n Fachkraft in SGG 

wahrgenommen 

 

Grundsätzliche Verpflichtung zur Ausbildung/Unterweisung von Nachwuchskräften und neuen 

Beschäftigten. 

 

 

Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 

Bewertung  

Entgeltgruppe:  9b TV-L ...         

 

☐ Bewertungsvermutung 

Besoldungsgruppe:  A 11 

 

☐ Bewertungsvermutung 
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2. Formale Anforderungen: 

 

☒ Beamtinnen/Beamte: 

 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die 

 

☒ Laufbahngruppe 2 ☒ erstes Einstiegsamt 

☒ des allgemeinen Verwaltungsdienstes, Laufbahnzweig nichttechnischer 

Verwaltungsdienst 

☐       

 

☒ (Tarif)beschäftige: 

 

☒ Ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium (Bachelor o-

der vergleichbar) der Fachrichtung  Öffentliche Verwaltung, Rechtswis-

senschaften oder das 1. juristische Staatsexamen 

☒ Abschluss des Verwaltungslehrgangs 2 

 

 

☐ Sonstige Anforderungen:       

 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3. Leistungsmerkmale 

 

Die nachfolgenden Leistungsmerkmale (grau unterlegte verpflichtende Leistungsmerkmale und soweit aus-

gewählt weiß unterlegte optionale Leistungsmerkmale) sind stets im Feld neben der verbalen Kompetenz-

beschreibung zu gewichten. 

 

Legende Gewichtung: 

 

1 =  erforderlich 2 =  wichtig 

3 =  sehr wichtig 4 =  unabdingbar 

 

3.1. Fachkompetenzen  

3.1.1. Grundlegende Kenntnisse des Verwaltungshandels (Aufbau der Verwal-

tung, Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung - Allge-

meiner Teil, Ablauforganisation der Verwaltung, insbesondere des Bezirk-

samtes Charlottenburg-Wilmersdorf usw.) 

4 

3.1.2. Fundierte Kenntnisse im Sozialleistungs-, Sozialversicherungs- und Sozial-

hilferecht, SGB I, SGB II, SGB III, SGB X 

4 

3.1.3. Anwendung der einschlägigen Fachsoftware (ALLEGRO, VERBIS, ERP, 

STEP, Microsoft WORD und OUTLOOK, Excel, Falke, eAkte) 

3 

 

3.2. Persönliche Kompetenzen  

3.2.1. Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbei-

ten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfah-

rungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen 

und neue Kenntnisse zu erwerben. 

2 

  reagiert auf kurzfristige Änderungen souverän und passt die Ar-

beitsweisen/Handlungsstrategien den veränderten Bedingungen 

an 

 erfasst unbekannte und komplexe Sachverhalte schnell 

 handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Ergeb-

nis 

 reagiert offen auf (technische) Neuerungen/Veränderungen und 

nimmt diese an 

 

 

3.2.2. Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und ent-

sprechend zu agieren. 

3 

  erledigt Aufgaben zeitnah und termingerecht 

 plant realistisch und koordiniert die Arbeitsabläufe entsprechend 

 stellt notwendige Informations- und Kommunikationswege sicher 

 regt organisatorische Verbesserungsprozesse an 
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3.2.3. Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin aus-

zurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

3 

  koordiniert Arbeitsprozesse ergebnis- und zielorientiert 

 setzt und verfolgt realistische Ziele und Schwerpunkte 

 erkennt wirtschaftliche Zusammenhänge und kalkuliert Risiken und 

Folgen des eigenen Handelns 

 berücksichtigt ggf. unterschiedliche Interessen und richtet das ei-

gene Handeln auf die definierten Ziele aus 

 

 

3.2.4. Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu tref-

fen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

3 

  trifft auch in schwierigen Situationen zeitnahe und klare Entschei-

dungen 

 erkennt und wägt die Konsequenzen von Entscheidungsalternativen 

ab 

 revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse und Informationen 

 reflektiert fehlerhafte Handlungen und versteht sie als Weiterent-

wicklungschance 

 

 

3.2.5. Medien- und Digitalkompetenz 

► Fähigkeit, verschiedene Arten von Medien für die eigene Kommuni-

kation und das eigene Handeln einzusetzen sowie digitale Geräte 

und vernetzte Technologien sicher und angemessen zu verwenden, 

dort auf Informationen zugreifen zu können, diese zu verwalten, zu 

verstehen, zu integrieren, zu kommunizieren, zu bewerten und er-

stellen zu können. 

3 

  aktualisiert Informationsangebote regelmäßig und anlassbezogen 

 beachtet digitale Sicherheitsrichtlinien und Anforderungen sowie 

urheberrechtliche Ansprüche 

 nutzt multimediale Kommunikations-und Austauschformate und 

setzt diese situationsangemessen, effektiv sowie verantwortungsbe-

wusst ein 

 stellt Informationen für Dritte zur Verfügung 

 

 

3.2.6. Belastbarkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agie-

ren. 

3 

  reagiert überlegt und arbeitet in Stresssituationen präzise und effi-

zient 

 bleibt unter Termin- und Leistungsdruck besonnen und gelassen 

 bewältigt große Arbeitsmengen und Belastungsspitzen 

 achtet auf die eigene Resilienz und nutzt ggf. die Angebote des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements 
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3.2.7. Strukturiertes Handeln und analytisches Denkvermögen 

► Fähigkeit, komplexe Sachverhalte/Systeme zu erfassen und in logi-

schen, geordneten und zielorientierten Gesamtzusammenhängen 

zu verarbeiten. 

2 

  erkennt Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Folgen 

 analysiert komplexe Sachverhalte ganzheitlich, vorausschauend 

und folgerichtig 

 überträgt allgemeine Regeln und Ziele auf Einzelfälle 

 versteht es, mit Informationen sicher umzugehen und aus der Da-

tenvielfalt ein klar strukturiertes Bild zu zeichnen 

 

 

 

3.3. Sozialkompetenzen  

3.3.1. Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

3 

  bereitet Informationen ziel- und adressatenorientiert auf und 

tauscht diese sachlich, umfassend und verständlich mit Betroffenen 

aus 

 nutzt multimediale Kommunikations- und Austauschformate und 

setzt diese situationsangemessen ein 

 beteiligt sich ergebnisorientiert an Diskussionen 

 kommuniziert das eigene Handeln transparent 

 

 

3.3.2. Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzu-

setzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu 

erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

2 

  akzeptiert und respektiert die Ideen, Meinungen und Argumente 

anderer und setzt sich sachlich damit auseinander 

 verhält sich kollegial und hilfsbereit und unterstützt andere mit In-

formationen bzw. der Weitergabe von Wissen 

 akzeptiert und vertritt Vorgaben sowie Team-/Gruppenentschei-

dungen loyal nach außen 

 nimmt konstruktive Kritik an und hinterfragt das eigene Denken und 

Handeln selbstkritisch 

 

 

3.3.3. Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und inter-

nen Kundenkreis zu begreifen. 

3 

  versteht sich als Dienstleisterin bzw. Dienstleister 

 verhält sich Kundinnen und Kunden gegenüber freundlich, höflich 

und aufgeschlossen 

 geht auf die Anliegen der Kundinnen und Kunden ein und greift de-

ren Anregungen auf 

 nutzt den Ermessensspielraum im Rahmen der gesetzlichen Mög-

lichkeiten kundenorientiert 
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3.3.4. Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. 

hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsge-

schichte, Religion, sexueller und geschlechtlicher Identität, chroni-

scher Krankheiten, sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in 

der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barri-

eren abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschät-

zenden Umgang zu pflegen. 

2 

  begegnet verschiedenen Verhaltensweisen, Denkmustern, Werten 

und Normen respektvoll und agiert mit Einfühlungsvermögen 

 erkennt vorhandene und potenzielle Diskriminierungsstrukturen so-

wie Macht- und Ausgrenzungsmechanismen, reflektiert diese und 

leitet diskriminierungsfreie Handlungen ab 

 vermeidet Generalisierungen/Stereotype und wirkt aktiv darauf 

hin, bestehende (strukturelle) Barrieren abzubauen 

 berücksichtigt Kenntnisse der Lebens- und Bedarfslagen verschie-

dener gesellschaftlicher Gruppen und deren strukturelle Diskrimi-

nierungserfahrungen 

 

 

3.3.5. Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurtei-

len und ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 

Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Aus-

wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie 

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations-

geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminie-

rung zu behandeln. 

2 

  begegnet Menschen aus anderen Kulturen offen und wertschät-

zend und stellt sich auf sie ein 

 reagiert emphatisch auf unterschiedliches Verhalten, Normen und 

Werte anderer Kulturen 

 reflektiert das eigene und das fremde Verhalten und leitet daraus 

Verbesserungen für den Umgang mit Menschen aus anderen Kultu-

ren ab 

 reflektiert und entwickelt interkulturelle Kompetenz weiter 
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3.3.6. Teamfähigkeit 

► Fähigkeit, zur Arbeit in in-/externen Arbeitsgruppen, zur gemeinsa-

men Lösungsfindung und der gegenseitigen Unterstützung. 

3 

  trägt zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und 

Offenheit geprägten Arbeitsatmosphäre bei 

 stellt das gemeinsame Ziel und nicht die eigene Person in den Vor-

dergrund 

 unterstützt die Integration neuer Gruppenmitglieder 

 gibt eigene Erfahrungen gerne an andere weiter 

 

 

3.3.7. Verhandlungs- und Argumentationsgeschick 

► Fähigkeit, Fakten und Ziele mit überzeugenden Argumenten unter 

Berücksichtigung verschiedener Interessen sachlich und selbstbe-

wusst zu vertreten. 

4 

  nimmt neue Informationen und Ideen auf und verwendet sie ange-

messen in der Verhandlung 

 bezieht Ziele und Interessen der Verhandlungspartnerinnen und -

partner mit ein 

 vertritt Fakten und eigene Vorstellungen mit überzeugenden Argu-

menten 

 überblickt Rahmenbedingungen und setzt sich Verhandlungsziele 

 

 

3.3.8. Beratungskompetenz 

► Fähigkeit, eine andere Person, ein Team, eine andere Organisa-

tion mit Wissensimpulsen, methodischen Anstößen, Vernetzungen 

und Vorgaben zur selbständigen Lösung von Problemen zu bera-

ten. 

2 

  berät zielorientiert, personen- und situationsbezogen 

 zeigt Möglichkeiten und Alternativen für Ratsuchende auf 

 weckt und fördert bei anderen die Bereitschaft zu selbstständigem 

Handeln 

 kennt und vermittelt ggf. weitergehende Beratungs- und Hilfsange-

bote 

 

 


